
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS VwGH Erkenntnis 1987/03/31
86/14/0167

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1987

Rechtssatz

Z 13 lit b des Schlußprotokolls zum SozVersAbk Jugoslawien stellt anders als § 3 Abs 1 FLAG nicht auf eine (nach § 108

Abs 2 BAO zu berechnende Dreimonatsfrist) Monatsfrist ab, sondern auf die Frist von einem Kalendermonat. Unter

einem Kalendermonat kann aber nur ein im Kalender als ein Monat gekennzeichneter Jahresabschnitt angesehen

werden (Jänner, Februar usw).

Im RIS seit

31.03.1987

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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